
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 53 „Gewerbe- und Büropark Nord I“  

1. vereinfachte Änderung 

 

 

 

Beschlussentwurf: 

Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe 

beantragt / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes in der Niederschrift streichen) 

 

I. Behandlung der Stellungnahmen 

A) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 

A 1 Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Planentwurfs nachfolgen-
de Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu ent-
scheiden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3



A 1.1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3,  

Postfach 29 63, 53019 Bonn  

Schreiben vom 05.04.2016 

  

Beschlussentwurf zu A 1.1: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben von 05.04.2016 eingegangene Stellungnahme A 
1.1 wie folgt zu entscheiden: 

Im Bebauungsplan wird die höchstmögliche Gebäudehöhe mit 177,60 m ü NHN festgesetzt. Dies entspricht einer 
Gebäudehöhe von ca. 15,00 m über dem betreffenden Bezugspunkt zzgl. der ausnahmsweisen Überschrei-
tungsmöglichkeit für untergeordnete technische Bauteile über der festgesetzten Gebäudehöhe. Damit wird eine 
Unterschreitung der in Rede stehenden Gebäudehöhe von 30,00 m gewährleistet.  

Die Hinweise in der mit Schreiben vom 30.03.2016 eingegangenen Stellungnahme A.1.1 Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die nochmalige Prüfung der Bauunterlagen durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist aufgrund der 
Unterschreitung der Höhe baulicher Anlagen nicht erforderlich. 

 
 

 

Anlage 3



A 1.2 NETCOLOGNE, Am Coloneum 9, 50829 Köln  

hier: Schreiben vom 06.04.2016 

 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu A 1.2: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 

Nach dem Ergebnis der Rücksprache mit dem Unternehmen im Nachgang der eingegangenen Stellungnahme 
befinden sich innerhalb der Änderungsbereiche 1 und 2 derzeit keine bestehenden Anlagen der Netcologne 
GmbH. Die angeregte online-Registrierung mit dem Ziel der Leitungsauskunft wird daher nicht vorgenommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.2 der NETCOLOGNE ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3



A 1.3 PLEDOC GmbH, Postfach 120255, 45329 Essen 

hier: Schreiben vom 06.04.2016 

  

 

 

Anlage 3



 

 

Beschlussentwurf zu A 1.3: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 

Die Art des ökologischen Ausgleichs ist entgegen der Darstellung in der Stellungnahme bereits zum derzeitigen 
Verfahrensstand manifestiert. Dieser soll demnach ausschließlich in Form einer Abbuchung von Ökopunkten aus 
dem städtischen Ökopunktekonto erfolgen. Die Erläuterung dazu ist den Planunterlagen zu entnehmen. Die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsmaßnahmen einschließlich deren Darstellung erfolgt daher nicht. Änderun-
gen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergaben sich im Nachgang der öffentlichen Auslegung ebenfalls 
nicht. Eine durch das Planverfahren ausgelöste Betroffenheit von möglichen planexternen Anlagen, die durch das 
Unternehmen verwaltet werden, ergibt sich somit nicht. Es besteht daher keine Notwendigkeit zur weiteren Betei-
ligung des Unternehmens im Verfahren. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.3 der PLEDOC GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3



A 1.4 Amprion GmbH, Betrieb/Projektierung, Leitungen Bestandssicherung, 

Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 

hier: Schreiben vom 06.04.2016 

 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.4: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 

Hinsichtlich der weiteren Versorgungsleitungen wurden die entsprechenden Unternehmen im Rahmen der öffent-
lichen Auslegung mit beteiligt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 06.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.4 der Amprion GmbH, Betrieb/Projektierung, Leitungen Bestandssicherung, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3



A 1.5 Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH , Abt. Wegerecht,  

Godorfer Hauptstraße 186, 50997 Köln 

hier: Schreiben vom 08.04.2016 

 

 
 

 

 

Anlage 3



 
 

Beschlussentwurf zu A 1.5: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 08.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.5 wie folgt zu entscheiden: 

Im Rahmen des Planverfahrens sind keine ökologischen oder artschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans vorgesehen. Der ökologische Ausgleich erfolgt durch die 
Abbuchung von Ökopunkten aus dem städtischen Ökopunktekonto. Der Punkteüberhang ist auf die Realisierung 
bereits durchgeführter Ausgleichsmaßnahmen zurückzuführen. Eine erneute Beteiligung des Unternehmens ist 
im Zuge des Bebauungsplanverfahrens daher nicht erforderlich. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 08.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.5 der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Abt. Wegerecht, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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A 1.6 Wahnbachtalsperrenverband, Siegelsknippen, 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 05.04.2015 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.6: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 05.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.6 des Wahnbachtalsperrenverbandes ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3



A 1.7 Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

hier: Schreiben vom 26.04.2016 

 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.7: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 26.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 26.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.7 der Unitymedia NRW GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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A 1.8 Airdata AG, Dieselstr. 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

hier: Schreiben vom 04.04.2016 

 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.8: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 04.04.2016 eingegangene Stel-
lungnahme A 1.8 der Airdata AG ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3



A 1.9 Westnetz GmbH, Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund 

hier: Schreiben vom 12.04.2016 

 

 

Anlage 3



 

Anlage 3



 

 

Beschlussentwurf zu A 1.9: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 12.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.9 wie folgt zu entscheiden: 

Die angemerkte Trasse der Hochspannungsfreileitung einschließlich ihrer begleitenden Schutzkorridore verläuft 
nördlich der BAB A 61 und überquert die Bundesautobahn im Nordwesten außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. Die von der Umplanung betroffenen Änderungsbereiche 1 und 2 der vorliegenden 1. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplans werden nicht berührt. Planbedingt relevante Erfordernisse ergeben sich 
daher nicht. Hinsichtlich der weiteren Versorgungsleitungen wurden die entsprechenden Unternehmen im Rah-
men der öffentlichen Auslegung mit beteiligt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 12.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.9 der Westnetz GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3



A 1.10 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Postfach 12 0161, 

53874 Euskirchen 

hier: Schreiben vom 18.04.2016 

 

 

 

Anlage 3



 

Beschlussentwurf zu A 1.10: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.10 wie folgt zu entscheiden: 

Durch die Planung erfolgt eine innerörtliche Nachverdichtung zugunsten weiterer gewerblicher Bauflächen in 
einer Größe von insgesamt ca. 5.600 m² innerhalb eines bestehenden Gewerbegebiets. Der größte Anteil der 
hinzukommenden Flächen soll der geringfügigen betrieblichen Erweiterung bereits ansässiger Unternehmen 
dienen. Lediglich im Bereich zwischen den Straßen Industriestraße und Heerstraßenbenden sind grundsätzlich 
Flächen zur unabhängigen zusätzlichen gewerblichen Ansiedlung möglich. Hiervon ist jedoch auch der nördliche 
Teilbereich ebenfalls für die betriebliche Expansion eines ansässigen Unternehmens vorgesehen. Infolge dessen 
ist aufgrund der verbleibenden Flächengröße, der verkehrlichen Anbindung und des Grundstückszuschnittes 
dieser Flächen hier jedoch von maximal einem zusätzlichen Baugrundstück auszugehen. Durch die jeweils 
grundstücksbezogen eher geringen Flächenzuwächse je Betrieb sind folglich keine solchen betrieblichen Vergrö-
ßerungen zu erwarten, die eine unverträgliche Zunahme der verkehrlichen Verhältnisse im Bereich des betref-
fenden örtlichen Straßennetzabschnittes auslösen könnten. Auch durch das Hinzutreten lediglich einer weiteren 
gewerblichen Nutzung ist keine unverträgliche Beeinträchtigung der vorhandenen Leistungsfähigkeit des örtlichen 
Straßennetzes in diesem Abschnitt zu erwarten. Aufgrund des zu erwartenden geringfügigen zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommens wird keine Notwendigkeit zur Ergänzung des in Rede stehenden Gutachtens mit dem Ziel der 
Ertüchtigung des Verkehrsknotenpunktes B 266 / L 113 gesehen. Da im Zusammenhang mit diesem Bebau-
ungsplanverfahren zudem kein Umbau der angemerkten Knotenpunkte angestrebt wird, soll daher von der Vorla-
ge eines detaillierten straßentechnischen Entwurfs abgesehen werden.  

 

Der Anregung um entsprechende Ergänzung des Verkehrsgutachtens aus dem Jahr 2012 sowie der im 
Zusammenhang stehenden Einreichung von Planunterlagen zum Umbau von Verkehrsknotenpunkten 
gemäß der mit Schreiben vom 18.04.2016 eingegangenen Stellungnahme A 1.10 des Landesbetriebes 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-Eifel, wird nicht gefolgt. 

 

 

 

Anlage 3



A 1.11 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie in NRW,  

Postfach, 44025 Dortmund 

hier: Schreiben vom 03.05.2016 

 

 

 
 

 

 

Anlage 3



 
 

Beschlussentwurf zu A 1.11: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.05.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.11 wie folgt zu entscheiden: 

Die Anregungen werden berücksichtigt. Im Bebauungsplan im Abschnitt: E Besondere Hinweise und Empfehlun-
gen, wird ein zusätzlicher Hinweis (hier: Bergbau) aufgenommen. In diesem wird auf die Lage der Änderungsbe-
reiche 1 und 2 innerhalb eines Bereichs, der, bedingt durch bergbauliche Maßnahmen, von Grundwasserabsen-
kungen betroffen ist, hingewiesen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Beeinflussung der Grundwasser-
abstände innerhalb der Änderungsbereiche 1 und 2 nach heutigem Stand nicht auszuschließen ist und Grund-
wasserabsenkungen zu Rißbildungen in Gebäuden führen können. In diesem Zusammenhang wird weiterhin wird 
darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens der Grundwasserstand zu prüfen ist. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Bauherr innerhalb des tatsächlichen Zeitraums des Baubeginns 
Kenntnis über den Grundwasserstand innerhalb des betreffenden Baugrundstücks erlangt. Abschließend wird auf 
den zu erwartenden Grundwasseranstieg nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen hinge-
wiesen. Bei der Bauwerksplanung sind demnach grundsätzlich die Änderungen der Grundwasserflurabstände 
sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen zu berücksichtigen. 

Die RWE Power AG und der Erftverband wurden im Verfahren beteiligt. Von Seiten der RWE Power AG ging 
keine Stellungnahme ein. Vom Erftverband wurden keine Hinweise zu Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahmen 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung abgegeben. 

 

Die Erläuterungen der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie NRW zu den örtli-
chen Verhältnissen aufgrund von Tagebautätigkeiten und deren grundwasserstandbezogenen Auswir-
kungen auf die Bauwerksplanung, die mit Schreiben vom 03.05.2016 als Stellungnahme A 1.11 eingegan-
gen sind, werden berücksichtigt. Hierzu wird der Abschnitt E der Hinweise zum Bebauungsplan um den 
Hinweis: Bergbau ergänzt. 
 
 
 
 

Anlage 3



A 1.12 Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Obere Wasserbehörde 

Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

hier: Schreiben vom 05.04.2016 

  

Beschlussentwurf zu A 1.12: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.12 wie folgt zu entscheiden: 

Die Rundverfügung der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Obere Wasserbehörde vom 20.10.2014 wurde be-
achtet. Die Obere Wasserbehörde ist demnach zu beteiligen, wenn durch die Planung Gewässer der 1. und 2. 
Ordnung gem. den Ordnungsziffern 1 und 2 der Rundverfügung, oder Schutzzonen von Hochwasserschutzanla-
ge dieser Gewässer, ein geplantes Wasserschutzgebiet oder eine Rohrfernleitung betroffen ist. Da sich das 
Plangebiet innerhalb des geplanten Wasserschutzgebietes Swistal Heimerzheim Ludendorf wurde die Obere 
Wasserbehörde (Dezernat 54 der BR Köln) im Rahmen der Vorgaben des § 4 (2) BauGB ordnungsgemäß mit 
beteiligt. Auf den Umstand der Betroffenheit wurde im Anschreiben an die Behörde bereits verwiesen. Die Not-
wendigkeit der Darstellung einer darüber hinausgehenden Konkretisierung der Betroffenheit wird daher nicht 
gesehen. 

 

Die mit Schreiben vom 05.04.2016 eingegangene Stellungnahme A 1.12 der Bezirksregierung Köln, De-
zernat 54, Obere Wasserbehörde wird zur Kenntnis genommen. Eine weiterführende Beteiligung der Be-
zirksregierung Köln, Dezernat 54, Obere Wasserbehörde, wird nicht vorgenommen.  

Anlage 3



A 1.13 RSAG AöR, Geschäftsbereich Logistik, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 27.03.2016 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.13: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 27.03.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.13 wie folgt zu entscheiden: 

Die hinzutretenden gewerblichen Neubau- und Arrondierungsflächen in den Änderungsbereichen 1 und 2 werden 
durch die vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen direkt oder indirekt (über die bereits erschlossenen privaten 
Grundstücksflächen) angebunden. Zusätzliche Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Es erfolgt keine 
Veränderung vorhandener Verkehrsflächen. Die Andienung soll weiterhin über die bestehenden öffentlichen 
Verkehrsflächen erfolgen. Die zusätzliche Berücksichtigung der angemerkten technischen Richtlinien ist daher im 
Bebauungsplan nicht erforderlich. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 27.03.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.13 der RSAG AöR, Geschäftsbereich Logistik, ist keine Beschlussfassung erforder-
lich. 

Anlage 3



A 1.14 Polizeipräsidium Bonn, Postfach 2838, 53018 Bonn 

hier: Schreiben vom 02.05.2016 

 

 
 

Beschlussentwurf zu A 1.14: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.05.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.14 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die mit Schreiben vom 02.05.2016 eingegangene Stellungnahme A 1.14 des Polizeipräsidiums Bonn wird 
zur Kenntnis genommen. Der Anregung um Aushändigung die der Stellungnahme beigefügten Dokumen-
te wird gefolgt. Die Dokumente „Beilage Bauämter“ (1 Seite), „Anlage Büro- und Gewerbegebiete“ (2 
Seiten) und „Anlage Gewerbegebiete“ (2 Seiten) werden dazu dem Bauordnungsamt mit der Bitte um 
Aushändigung an den jeweiligen Bauherren im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens weitergeleitet. 
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A 1.15 Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Amt für Kreisentwicklung und Mobilität 

Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 05.07.2016 

 

 

 

Anlage 3



 

 

Anlage 3



 

Beschlussentwurf zu A 1.15: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.07.2016 eingegangene Stellungnahme A 
1.15 wie folgt zu entscheiden: 

 
zu Natur- und Landschaftsschutz 
Der Rhein-Sieg-Kreis fordert von der Stadt Rheinbach einen Zuschlag von 25/30 bei der Bemessung des zu 
leistenden Ausgleichs für die Nutzungsänderung auf der vorhandenen Biotopfläche. Der ökologische Wert dieser 
Kompensationsfläche wurde im LBP (landschaftspflegerischen Begleitplan) des Büros Cochet & Schwarz 1991 
nach dem Verfahren ADAM, NOHL und VALENTIN (1986) vorgenommen und mit der Wertstufe 5 bewertet (s. 
Tabelle 3, Seite 31). Dieser ökologische Wert berücksichtigt in diesem Verfahren eine Entwicklungszeit der Kom-
pensationsmaßnahme von 30 Jahren durch die Mittelung der Wertstufe auf den Faktor 5.  

Bei der Beurteilung des Eingriffs im Jahr 2016 ist dieser Wert von 5 in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ein-
gestellt worden. Ein weiterer Zuschlag für die Bestandszeit der nunmehr von der geplanten Nutzungsänderung 
betroffenen Fläche ist somit nicht sachgerecht.  

Sachgerecht wäre vielmehr, wenn bei der Bemessung des Ausgleichsbedarfs für die entfallenden Biotopflächen 
der Zeitfaktor dergestalt Berücksichtigung fände, dass lediglich 25/30 des Biotopwertes als entfallend angerech-
net würde, da ja die letzten 5 Jahre der 30-jährigen Entwicklungszeit noch gar nicht stattgefunden haben und 
somit auch nicht auszugleichen sind. Für die Kompensationsberechnung bedeutet dies, dass von dem anzuset-
zenden Biotopwert von 27.980 Ökopunkten lediglich 25/30 oder 23.317 Ökopunkte als Wert für das Jahr 2016 

Anlage 3



anzusetzen wären. Der Ausgleichsbedarf würde sich dann von 23.447 Ökopunkten auf 19.539 Ökopunkte redu-
zieren. Da es jedoch nicht belegbar ist, ob die Entwicklung eines Biotops im Laufe von 30 Jahren streng linear 
verläuft und wie in der Folge der noch fehlende Zeitraum der letzten 5 Entwicklungsjahre fachlich richtig zu be-
werten wäre, geht der Gutachter im LBP davon aus, dass der gesamte Zielwert in Höhe von 27.980 Ökopunkten 
für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs anzusetzen ist. Eine Änderung ist hier nicht erforderlich. 

Die Begründung zum Bebauungsplan bildet einschließlich ihrer Anlagen einen Bestandteil des Bebauungsplans. 
Die im landschaftspflegerischen Begleitplan empfohlenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wurden 
in die Begründung im Abschnitt 3.2 mit Verweis auf den landschaftspflegerischen Begleitplan mit aufgenommen 
und entfalten somit eine rechtsverbindliche Wirkung. Eine darüber hinausgehende Aufnahme in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans ist daher nicht zwingend erforderlich und soll daher nicht vorgenommen 
werden.   

zu Boden 
Der Rhein-Sieg-Kreis weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die quantitative Ermittlung des Kompensati-
onsbedarfs für Eingriffe in den Boden „…nicht auf dem neuesten Stand des im Rhein-Sieg-Kreis empfohlenen 
Bodenbewertungsverfahrens basiert“. Die Anwendung dieses Verfahrens ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die 
Stadt Rheinbach wendet dieses Verfahren aufgrund von starken Zweifeln an seiner sachlichen und methodischen 
Richtigkeit und dem unangemessen hohen Aufwand für die Bearbeitung nicht an.  

Der Eingriff in das Bodenpotenzial ist im LBP gemäß den Forderungen der Eingriffsregelung nach Art, Umfang 
und zeitlichem Ablauf des Eingriffs nachvollziehbar und fachlich angemessen dargelegt. Die Kompensation für 
diesen Eingriff kann auf gleicher Fläche wie der Eingriff in das Biotoppotenzial erzielt werden. Für die Kompensa-
tion der Eingriffe in das Bodenpotenzial sind 15.660 Ökopunkte vom Ökokonto der Stadt Rheinbach abzubuchen. 
Die Kompensation ist mit Abbuchung der Ökopunkte für die Kompensation der Eingriffe in das Biotoppotenzial 
bereits nachgewiesen. 

zu Gewässerschutz 
Der Antrag zur wasserrechtlichen Genehmigung in Bezug auf die geplante Verlegung des Flutgrabens 
einschließlich der hierfür notwendigen hydraulischen Nachweise und Fachplanungen wird im Anschluss an das 
Bebauungsplanverfahren gestellt.  
 
zu Abfallwirtschaft 
Die Anregungen werden berücksichtigt. Die inhaltlichen Darstellungen des betreffenden Abschnitts werden im 
Bebauungsplan als Hinweis in den Abschnitt: E Besondere Hinweise und Empfehlungen, hier: Abfallwirtschaft 
aufgenommen.  
 
zu Altlasten 
Die Anregungen werden berücksichtigt. Die inhaltlichen Darstellungen des betreffenden Abschnitts werden mit 
dem entsprechenden Wortlaut im Bebauungsplan als Hinweis in den Abschnitt: E Besondere Hinweise und Emp-
fehlungen, hier: Altlasten aufgenommen.  
 
zu Einsatz erneuerbarer Energien 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan erfolgten keine Festsetzungen, die eine Einschränkung hinsichtlich der 
Möglichkeiten zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom bewirken. Zudem wird auf Grundlage des 
rechtskräftigen Bebauungsplans dem jeweiligen Grundstückseigentümer größtmögliche Planungsfreiheit 
hinsichtlich der jeweiligen Gebäudeausrichtung und Dachform gewährt. Hierdurch wurden im Bereich der privaten 
Grundstücksflächen geeignete planungsrechtliche Voraussetzungen für eine, in energetischer Hinsicht, optimierte 
Anordnung und Ausrichtung der möglichen Bebauung geschaffen. Im Zuge der 1. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplans sollen hierzu keine abweichenden Festetzungen getroffen werden. Insofern wurde den 
Belangen zum Einsatz erneuerbarer Energien sowie zur energieeffizienten Ausrichtung möglicher 
Baumaßnahmen auf planungsrechtlicher Ebene im Rahmen des anstehenden Verfahrens ausreichend Rechnung 
getragen. Mit den für Neubauten einzuhaltenden Vorschriften der derzeit anzuwendenen EnEV werden darüber 
hinaus auf der bauwerksbezogenen Ebene weitere Anforderungen an die Energieeffizienz und den anteiligen 
Einsatz regenerativer Energien formuliert. 
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Den Ausführungen und Anregungen in den Abschnitten Natur und Landschaft sowie Boden in der mit 
Schreiben vom 05.07.2016 eingegangenen Stellungnahme A 1.15 des Rhein-Sieg-Kreises, Der Landrat, 
Amt für Kreisentwicklung und Mobilität wird nicht gefolgt. Die Erläuterungen in den Abschnitten Abfall-
wirtschaft und Altlasten werden berücksichtigt. Hierzu wird der Abschnitt E der Hinweise zum Bebau-
ungsplan um die Hinweise: Abfallwirtschaft und Altlasten ergänzt. Die Anregungen im Abschnitt Einsatz 
erneuerbarer Energien der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
A 1.16 e-regio GmbH & Co.KG, Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen 

hier: Schreiben vom 20.04.2016 
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Beschlussentwurf zu A 1.16: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.16 wie folgt zu entscheiden: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Inhalte des technischen Merkblatts DVGW GW 125 ein-
schließlich aktueller Ergänzungen wurden berücksichtigt. Im Zuge der Planung wurden lediglich 4 zusätzliche 
Baumstandorte im nördlichen Bereich der Straßen Heerstraßenbenden festgesetzt. Die Leitungstrasse des Un-
ternehmens verläuft in diesem Bereich gegenüberliegend entlang des südlichen Grenzverlaufs der öffentlichen 
Verkehrsflächen. Beeinträchtigungen der Leitungstrasse durch die hinzutretenden Baumstandorte sind aufgrund 
der Entfernung zur Leitungstrasse nicht zu erwarten. Sämtliche weiteren festgesetzten Baumstandorte innerhalb 
der Änderungsbereiche 1 und 2 entsprechen den Festsetzungen des unterliegenden rechtskräftigen Bebauungs-
plans. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 20.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.16 der e-regio GmbH & Co.KG, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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A 1.17 Stadt Meckenheim, Stadtplanung, Liegenschaften,  

Postfach 1180, 53333 Meckenheim 

hier: Schreiben vom 11.04.2016 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.17: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.17 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 11.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.17 der Stadt Meckenheim, Stadtplanung, Liegenschaften, ist keine Beschlussfassung 
erforderlich. 
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A 1.18 Erftverband, Abteilung Recht, Postfach 13 20, 50103 Bergheim 

hier: Schreiben vom 27.04.2016 
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Beschlussentwurf zu A 1.18: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 05.01.2016  eingegangene Stellungnahme 
B 1.20 wie folgt zu entscheiden. 

Im Zuge der Offenlage des Bebauungsplans wurde der zuständigen unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises eine überschlägige hydraulische Berechnung unter Zugrundelegung eines verringerten 
Ausbauquerschnitts zur Verfügung gestellt. Die Berechnungsunterlagen wurden hierbei vom Fachbereich 
Gewässerschutz beim Amt für den technischen Umweltschutz des Rhein-Sieg-Kreises geprüft. Aus dem 
Ergebnis der Berechnung geht hervor, dass in Folge des verringerten Querschnitts nicht von einem erhöhten 
Überflutungsrisiko auszugehen ist. Die hydraulische Funktion des Flutgrabens ist auch bei Zugrundelegung des 
vorgesehehen verringerten Querschnitts weiterhin gewährleistet. Die genauen Ausführungen hierzu sind dem 
Punkt 3.2.3 Wasser der ergänzten Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen 

Das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren wird im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 

Die Darstellung eines fehlenden funktionalen Ausgleichs kann nicht nachvollzogen werden. Der Ausgleich im 
vorliegenden Verfahren soll mittels Abbuchung von Ökopunkten aus dem städtischen Ökokonto erfolgen. Der 
vorhandene Überhang an Ökopunkten ist auf bereits erfolgte Ausgleichsmaßnahmen zurückzuführen, die 
anderenorts in Folge funktionaler Ausgleichsprozesse entstanden. Die Herstellung eines, bezogen auf die Art des 
Eingriffs (hier: Gewässerumfeld), jeweils zwingend gleichartigen Ausgleichs ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
Die Möglichkeit des monetären Ausgleichs ist zudem anerkannte Praxis und wurde grundsätzlich in dieser Form 
für die Anwendung in Bauleitverfahren mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt.  

Die Ermittlung des notwendigen biotopbezogenen Ausgleichs erfolgte fachgrecht durch den Verfasser des 
landschaftspflegerischen Begleitplans. Hierbei wurden die Flächen gemäß Ihrer derzeitigen ökologischen 
Ausstattung unter Berücksichtigung des zwischenzeitlich entstandenen Aufwuchszeitraums und der damit 
verbundenen ökologischen Wertigikeit beurteilt. Dies wird u.a. in der Bestandseinstufung unter Verwendung des 
Biotopwertes 5 verdeutlicht. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Bewertungs- und Ausgleichsnotwendigkeit 
hinsichtlich der vorhergehenden planungsrechtlichen Einordnung dieser Flächen als Kompensationsflächen 
gemäß des zugrundeliegenden Bebauungsplans sowie der zusätzlichen Berücksichtigung eines funktionalen 
Ausgleichs ist nicht erforderlich. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 27.04.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.18 des Erftverbandes, Abteilung Recht, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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A 1.19  Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Postfach 300865 

40408 Düsseldorf  

hier: Schreiben vom 18.02.2016 
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Beschlussentwurf zu A 1.19: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.02.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.19 wie folgt zu entscheiden: 

Die Hinweise auf die notwendige Antragstellung auf Kampfmitteluntersuchung sowie auf das Merkblatt für Bau-
grundeingriffe werden in Form der zusätzlichen Aufnahme eines Hinweises im Abschnitt: E Besondere Hinweise 
und Empfehlungen hier: Kampfmittel, in den Bebauungsplan mit aufgenommen.  

 

Die Empfehlungen in der am 18.02.2016 eingegangenen Stellungnahme A 1.19 der Bezirksregierung Düs-
seldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst werden berücksichtigt. Hierzu wird der Abschnitt E der Hinweise 
zum Bebauungsplan Bebauungsplans um den Hinweis: Kampfmittel ergänzt. 
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A 1.20 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Straße 133, 53115 Bonn 

hier: Schreiben vom 25.04.2016 

 

 
 

 

Beschlussentwurf zu A 1.20: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 25.04.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.20 wie folgt zu entscheiden: 

Die Anregungen werden berücksichtigt. Im Bebauungsplan im Abschnitt: E Besondere Hinweise und Empfehlun-
gen hier: Bodenbewegungen wird hierzu der bereits auf die Belange der Bodendenkmalpflege hinweisende Ab-
schnitt gegen die in der Stellungnahme aufgeführte Textpassage ersetzt. Hierdurch werden u.a. die entsprechen-
den Kontaktmöglichkeiten im Falle auftretender archäologischer Funde und Befunde aktualisiert. Zusätzlich wird 
auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 und 41 DSchG NW hingewiesen. 

 

Die Hinweise der mit Schreiben vom 25.04.2016 eingegangene Stellungnahme A 1.20 des LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland werden berücksichtigt. Hierzu wird der vorhandene Hinweis: Boden-
bewegungen im Abschnitt: E Besondere Hinweise und Empfehlungen im Bebauungsplan ersetzt. 
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A 1.21 Gemeinde Alfter, Am Rathaus 7, 53347 Alfter 

hier: Schreiben vom 02.05.2016 

 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.21: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 02.05.2016  eingegangene Stellungnahme 
A 1.21 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 02.05.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.21 der Gemeinde Alfter ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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A 1.22 Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, Postfach 18 20, 53008 Bonn 

hier: Schreiben vom 09.05.2016 

 

 

 

Beschlussentwurf zu A 1.22: 

Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 09.05.2016  eingegangene Stellungnahme 
A1.22 wie folgt zu entscheiden: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 09.05.2016 eingegangene 
Stellungnahme A 1.22 der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg ist keine Beschlussfassung 
erforderlich. 
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B 2 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

 
Der Rat der Stadt Rheinbach nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der Offenlage von Seiten der Öffentlichkeit 
keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 
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